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 § 22a 

Gewässerraumzone 1 Die Gewässerraumzone ist der Grundnutzungszone überlagert. 
 
 
 

 2 Innerhalb der Gewässerraumzone richtet sich die Zulässigkeit von 
Bauten, Anlagen und Nutzungen nach den Bestimmungen des Bun-
desrechts, insbesondere nach Art. 41c GSchV. Die Ufervegetation ist 
geschützt. Innerhalb des Gewässerraums sind ausschliesslich ein-
heimische, standortgerechte Pflanzen zulässig. 
 

 3 Im Gebiet Alzbach gilt im Bereich der Wyna und des Mühlebachs 
die Gewässerraumzone gemäss Bauzonen- und Kulturlandplan. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 § 22a 

Gewässerraumzone 1 Die Gewässerraumzone umfasst das Gewässer mit seinen Ufer-
streifen. Die Gewässerraumzone ist der Grundnutzungszone überla-
gert. 
 

 2 Innerhalb der Gewässerraumzone richtet sich die Zulässigkeit von 
Bauten, Anlagen und Nutzungen nach den Bestimmungen des Bun-
desrechts, insbesondere nach Art. 41c GSchV. Die Ufervegetation ist 
geschützt. Innerhalb des Gewässerraums sind ausschliesslich ein-
heimische, standortgerechte Pflanzen zulässig. Bei eingedolten Ge-
wässern kommen die Bestimmungen von Art. 41c Abs. 3 und 4 
GSchV nicht zur Anwendung. 
 

(bisherigen Abs. 3 
aufgehoben) 

3 ___ 
 

 § 22b 

Abstände Gewässer 
ausserhalb der 
Bauzonen 

1 Bei den im Kulturlandplan dargestellten offenen Fliessgewässern 
ausserhalb der Bauzonen mit einer Gerinnesohlenbreite von weniger 
als 2 m beträgt der Abstand für Bauten und Anlagen zum Rand der 
Gerinnesohle mindestens 6 m, sofern diese nicht gestützt auf Art. 41c 
GSchV im Gewässerraum erstellt werden dürfen. 
 
 

 
 


